
'Kundmachung.

Äaut Erlasses des Mnisteriums des Innern vom 27. d. M .,
Zahl 4623 , dürfen Sendungen von Maaren , welche zur Deckung
gewöhnlicher Lebensbedürfnisse bestimmt sind, als : Lebensmittel, Ge¬
tränke , Schlachtvieh , Bekleidungsstoffe u. dgl. nach Ungarn in
notorisch von den k. k. Truppen besetzte Plätze , unter der Bedin¬
gung stattfinden , daß die unausgesetzte Verführung derselben auf
einer genau bezeichnten und durch kein vom Feinde besetztes Ge-
bieth führenden Route fichergestellt, und die nöthige Controle und
Überwachung zur Verhinderung der Weiterversendung aus diesen
Plätzen in eine vom Feinde besetzte Gegend den daselbst aufge¬
stellten Civil - und Militärbehörden überlassen werde, zu welchem
Behufe denselben derlei Sendungen sogleich bekannt zu gebm seyn
werden.

Diese das unter den gegenwärtigen Verhältnissen verschärfte
Ausfuhr -Verbot nach Ungarn modificirende Bestimmung wird
hiermit im Nachhange zur hierortigen Kundmachung vom 16. d. M.
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß gleich¬
zeitig die k. k. Cameral -Gefällen -Verwaltung für Oesterreich ob
und unter der Enns angegangen wird , hiernach sogleich die ent¬
sprechenden Weisungen an die derselben unterstehenden Gefällsbe-
hörden , und namentlich an die an der ungarischen Gränze beste¬
henden k. k. Gränzzollämter und sonstigen Auffichtsorgane zu er¬
lassen.

Wien den 28. Juni 1849.

Gustav Graf von Chorinsky,
k. k. niederöster. Landes- Chef.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.
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